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Rehabilitationssport ist eine ergänzende Leistung zur Rehabilitation und muss ärztlich
verordnet werden. Er dient ebenfalls der Tertiärprävention. Rehabilitationssport
bedeutet Hilfe zur Selbsthilfe und verbessert Kraft, Koordination, Ausdauer und
die soziale Integration. Die korrekte Verordnung spielt in der Verfahrenssteuerung
eine wichtige Rolle, um indikationsgerecht anleiten zu können. Daher ist es für die
verordnende*n Ärzt*innen wichtig, die Rahmenbedingungen sowie Kontraindikationen
zu kennen.

Schlüsselwörter
Körperliches Training · Unabhängiges Leben · Bewegungsaktivität · Verordnungen · Soziale

Teilhabe

Lernziele
Nach Lektüre des vorliegenden Beitrags sind Sie in der Lage„ . . .
– Indikation und Kontraindikation für die Verordnung von Rehabilitationssport für

Patient*innen richtig einzuschätzen,
– Patient*innen bezüglich der Chancen des Rehabilitationssports zu beraten,
– die Verordnungsvordrucke korrekt auszufüllen,
– Patient*innen den konkreten Ablauf zu erläutern.
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Fallbeispiel.

Es geht um eine 44-jährige Altenpflegerin. Der Hausarzt behandelt
sie wegen Schmerzen in der Brust- und Lendenwirbelsäule.
Diskusprolaps ausgeschlossen. In der Magnetresonanztomographie
(MRT) Protrusion bei L4/5, nicht raumfordernd. Akutbeschwerden nach
Gabe von nichtsteroidalen Antirheumatika (NSAR) und Physiotherapie
abgeklungen, nach längerem Sitzen oder Arbeiten in gebückter
Haltung immer wieder Schmerzen, rasche Ermüdung. Klinisch
Schwäche der Rumpfmuskulatur. Gewichtszunahme. Seit 3 Monaten
arbeitsunfähig. Ein Antrag auf Anerkennung als Berufskrankheit 2108
wurde gestellt, eine Entscheidung ist noch nicht gefallen. Neben
der alltäglichen körperlichen Aktivität im Haushalt und im Beruf hat
die Patientin nie Sport getrieben. Verordnung: 2-mal wöchentlich
Rehabilitationssport und Empfehlung, die erlerntenÜbungen zu Hause
fortzuführen. Wiedervorstellung nach 3 Monaten. Sie habe in der
Gruppe Freunde gewonnen, und die Übungsleiterin gehe individuell
auf ihre Beeinträchtigungen sowie eigene Ressourcen ein und habe für
jede Übung mehrere Alternativen. Bei der nächsten Vorstellung fragt
die Patientin, wie es nach den 50 verordneten Einheiten weitergehe.
Der Hausarzt erklärt ihr, dass ein lebensbegleitendes Sporttreiben das
Morbiditäts- und Mortalitätsrisiko signifikant senkt [1]. Somit sei das
Weiterführen der körperlichen Aktivität entweder durch die Angebote
in ihrem Sportverein oder auch auf anderen Wegen empfehlenswert
und diskutiert die am besten passenden Optionenmit ihr.

Teilhabe

Laut Teilhabebericht der Bundesregierung treiben 55% der Men-
schen mit Beeinträchtigung sowie 63% der Menschen mit chroni-
schen Erkrankungen keinen Sport [2]. Dadurch werden ihre Chan-
cen zur Teilhabe zusätzlich eingeschränkt. Die Zweifel der Betrof-
fenen, ob Sport und Bewegung überhaupt möglich seien, und die
fehlenden Informationen zu geeigneten Angeboten potenzieren
das Problem. Gerade für diesen Personenkreis ist Bewegung und
Sport jedoch besonders wichtig [3]. Daher ist es für behandelnde
Ärzt*innen äußerst wichtig, sich über adäquateMöglichkeiten re-
gelmäßiger Bewegung zu informieren, entsprechend aufzuklären
und ihren Patient*innenWege aufzuzeigen,wie sie sich dafürmoti-
vieren und dadurch mehr Teilhabe erreichen können. Auch für den
Erhalt der Erwerbsfähigkeit spielt regelmäßige Bewegung insbe-
sondere in Berufen, die den Haltungs- und Bewegungsapparat
beanspruchen, eine wichtige Rolle. Die Möglichkeit der Verord-
nung von Rehabilitationssport ist in der Ärzteschaft immer noch
nicht ausreichend bekannt, und es gibt Unsicherheiten in den
Verordnungsmodalitäten.

Definition

Rehabilitationssport ist im § 64 des Sozialgesetzbuchs (SGB) IX als
ergänzende Leistung zur Rehabilitation verankert [4]. Gesetzlich
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Abstract

Rehabilitative sport as a part of the rehabilitation
process
Rehabilitative sport (rehabilitation exercise) is a supplementary service
within the rehabilitation process and must be prescribed by a physician.
It helps affected individuals to learn measures of self-help and to
improve strength, endurance, coordination, and social integration. The
correct indication and prescription play an important role. Therefore, it is
important for the prescribing physician to be familiar with the general
conditions as well as contraindications.

Keywords
Physical exercise · Independent living · Motor activity · Prescriptions ·
Social participation

Versicherte haben einen Rechtsanspruch auf diese Leistung. Im
Gegensatz zu den Leistungen des Heilmittelkatalogs handelt es
sich nicht um eine Therapie, sondern um ein niederschwelliges,
wohnortnahes Bewegungsangebot in der Gruppe, das von spezi-
ell ausgebildeten Übungsleitungen angeleitet wird. Es bedeutet
Hilfe zur Selbsthilfe mit dem Ziel, die erlernten Übungen dauer-
haft eigenständig durchzuführen, und soll insbesondereMenschen
mit Behinderung und chronisch Erkrankte zu lebensbegleitendem
Sporttreiben motivieren, wie auch das Fallbeispiel schildert.

7 Merke
Da der Rehabilitationssport nicht im Heilmittelkatalog angesiedelt ist,
belastet er nicht das Heilmittelbudget der verordnenden Ärzt*innen.

Als Rehabilitationsträger kommen grundsätzlich die Sozialleis-
tungsträger des SGB IX infrage, das sind z. B. die gesetzlichen
Krankenversicherungen,dieRentenversicherungsträgerund imFall
von anerkannten Arbeitsunfällen/Berufskrankheiten die gesetzli-
chen Unfallversicherungsträger. Die Abrechnung der Leistungen
erfolgt i. d. R. direkt mit dem Rehabilitationsträger, eine Zuzah-
lung für die Teilnahme am Rehabilitationssport ist nicht erlaubt.
Lediglich für zusätzlich in Anspruch genommene Leistungen fallen
ggf. Zuzahlungen der Versicherten an. Die Rehabilitationsträger
empfehlen eine Mitgliedschaft im Sportverein, diese darf jedoch
nicht verpflichtend gefordert werden [5].

Pathologische Mechanismen

Wie das Fallbeispiel zeigt, kommt es bei Behinderungen und chro-
nischen Erkrankungen durch Bewegungsmangel und Schmerzen
oft zu einer Verminderung der Muskelkraft und Ausdauer sowie
zu Defiziten in der Koordination und/oder Verschlechterung der
kognitiven Leistungsfähigkeit. Aus diesem Grund umfassen die
Empfehlungen für körperliche Aktivität der WHO (World Health
Organisation) neben Kindern und Erwachsenen ohne Vorerkran-
kungen auch Menschen mit chronischen Erkrankungen und/oder
Behinderungen [6]. Körperliche Aktivität verhindert das Neuauf-
treten von Erkrankungen (insbesondere nichtübertragbarer) und
ermöglicht einen langen Erhalt der funktionellen Leistungsfähig-
keitunddamit TeilhabeundSelbstständigkeit im fortgeschrittenen
Alter [7]. Es zeigt sich eine Reduktion der Gesamtmortalität sowie
vieler Einzelerkrankungen (u. a. koronare Herzkrankheit, Apoplex,
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verschiedenen Tumorarten, Typ-2-Diabetes, Adipositas, Fettstoff-
wechselstörungen, Bluthochdruck, Osteoporose, neurodegenera-
tive Erkrankungen wie multiple Sklerose, Demenz sowie Depres-
sionen und Angstzustände) [8, 9, 10]. Körperliche Aktivität steigert
darüber hinaus die kardiorespiratorische und muskuläre Fitness
sowie die funktionelle Kapazität bzw. Fähigkeit zur Ausübung von
Aktivitäten, die für das tägliche Leben notwendig sind, und kann,
sofern sie adäquat gesteuert ist, die Sturzgefahr bzw. das da-
mit verbundene Verletzungsrisiko reduzieren [11, 12]. Kinder und
Jugendliche mit Behinderung oder chronischer Erkrankung sind
deutlich weniger sportlich aktiv als Kinder ohne Einschränkungen.
So geben 29% der Kinder mit Behinderung an, selten oder gar
keinen Sport zu treiben. Dagegen sind es nur 10%der Kinder ohne
Einschränkungen, die selten oder nie Sport treiben [13]. Dabei sind
beispielsweise 85% der herzkranken Kinder voll sporttauglich und
profitieren ebenfalls von den positiven Aspekten des Sports [14,
15].

7 Merke
Rehabilitationssport ist speziell fürMenschenmit Behinderung, von Be-
hinderung Bedrohte und chronisch Erkrankte vorgesehen.

Es bestehen Gruppen für orthopädische, neurologische und psy-
chische Beeinträchtigungen sowie für Krankheitsbilder aus dem
Bereich der inneren Medizin, der Sensorik, der Onkologie und An-
gebote für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. Auch
zur Vorbereitung auf einengrößeren chirurgischenoder orthopädi-
schen Eingriff, wie die Implantation einer Endoprothese oder auch
eine bevorstehende Tumoroperation, kann Rehabilitationssport im
Sinne der Prähabilitation sinnvoll sein, da eine gute körperliche
Fitness die Prognose verbessern kann [16].

7 Merke
Die Bewegungsaktivitäten in der Gruppe sind auf die Bedürfnisse der
Teilnehmenden abgestimmt und werden von speziell ausgebildeten
Übungsleitenden begleitet.

Verordnungspraxis

Das Regelwerk für die Verordnung und Durchführung von Reha-
bilitationssport ist die „Rahmenvereinbarung über den Rehabili-
tationssport und das Funktionstraining der Bundesarbeitsgemein-
schaft für Rehabilitation (BAR)“ in der jeweils gültigen Fassung
[17] (siehe Abb. 1).

7 Merke
Rehabilitationssport kann zulasten der gesetzlichen Krankenversiche-
rung auf demMuster 56 der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV)
verordnet werden.

In der Regel kommen 50 Einheiten in 18 Monaten zur Anwendung.
Aufgrund der häufig schweren Beeinträchtigungen insbesondere
derMobilität oder Selbstversorgung im Sinne der ICF (Internatio-
nal Classification of Functioning) sowie der dadurch oft erforderli-
chen komplexen Übungen kann bei verschiedenen Erkrankungen
bzw. Behinderungen eine höhere Anzahl an Übungseinheiten not-

wendig sein, um erreichte positive Effekte, mit dem Ziel der lang-
fristigen Teilhabe am Leben in der Gesellschaft, zu verstetigen. Hier
können 120 Einheiten in 36 Monaten verordnet werden, Beispiele
sind auf dem Verordnungsmuster aufgeführt. Das Training kann im
Wasseroder anLanddurchgeführtwerden. Bei der Empfehlungvon
Rehabilitationssport im Wasser sollte der*die verordnende Ärzt*in
die Belastbarkeit der Teilnehmenden im Wasser berücksichtigen.
Bei Unsicherheiten steht jeder Rehabilitationssportgruppe ein*e
Ärzt*in zur Beratung zur Verfügung.

Eine Sonderrolle im Bereich der Verordnungen nimmt der Reha-
bilitationssport in Herzgruppen ein. Herzsportgruppen bedürfen
einer besonderen Begleitung, durch den*die Herzsportgruppen-
ärzt*in.Dieskann inunterschiedlicherWeiseerfolgen:Der*dieHerz-
sportgruppenärzt*in führt ein Aufnahmegespräch mit dem*der
Teilnehmer*in, in dem die Belastbarkeit anhand der vorliegenden
Arztberichte und der Angaben des*der Teilnehmenden erfragt.
Anhand dieser Informationen wird entschieden, welche Belastung
sinnvoll ist und der*die Patient*in wird, soweit möglich, einer
entsprechenden Gruppe zugeordnet. Bei sehr hohem kardialem
Risiko erfolgt das Training nach Möglichkeit in einer Herzinsuffizi-
enzgruppe mit ständiger Anwesenheit des*der Ärzt*in. In diesen
Übungs- und Trainingsgruppen ist immer ein Notfallmanagement
gewährleistet. Der*dieHerzsportgruppenärzt*in besucht dieGrup-
pen mindestens alle 6 Wochen, beobachtet den Trainingszustand
und beantwortet Fragen der Teilnehmenden und der Übungslei-
tung.

7 Merke
Herzsportgruppen bedürfen einer besonderen ärztlichen Begleitung

Im Rehabilitationssport in Herzgruppen sind bei der Erstverord-
nung 90 Einheiten in 24 Monaten vorgesehen, Folgeverordnungen
können mit 45 Einheiten in 12 Monaten bei entsprechend redu-
zierter Herzleistung genehmigt werden. Folgeverordnungen sind
ebenfalls möglich, wenn das Rehabilitationsziel noch nicht erreicht
werden konnte oder der*die Teilnehmende kognitiv nicht in der
Lage ist, die Übungen eigenständig durchzuführen. Hierzu gibt es
eine Begründungszeile am Ende der Vorderseite der Verordnung.
Für die ausführende Institution sind insbesondere diese Angaben
zu den Teilnehmenden wichtig: Diagnose im Klartext und ICD-10-
GM Code (Internationale statistische Klassifikation der Krankhei-
ten und verwandter Gesundheitsprobleme, German Modification),
Rehabilitationsziel, spezielle Einschränkungen.

7 Merke
Für die ausführende Institution sind diese Angaben wichtig:
– Diagnose im Klartext und ICD-10-GM Code
– Rehabilitationsziel
– spezielle Einschränkungen.

Im Feld der Rehabilitationssportarten gibt es eine Auswahl, die
angekreuzt werden soll. Wichtig ist, dass unter der Kategorie
„Sonstiges“ keine Übungen an technischen Geräten verordnet
werden dürfen. Diese sind lediglich im Herzsport in Form von
Ergometertraining und in Herzinsuffizienzgruppen erlaubt und
bedürfen in diesem Fall keiner speziellen Verordnung.
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Abb. 18Musterverordnung
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Abb. 18 (Fortsetzung)
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Auf der zweiten Seite wird die Frequenz des Trainings fest-
gelegt, i. d. R. ein- bis 2-mal wöchentlich, in zu begründenden
Ausnahmefällen bis zu 3-mal.

Wie bei allen anderen Verordnungen ist grundsätzlich der*die
verordnendeÄrzt*infürdenInhaltderVerordnungunddiekorrekte
Indikation verantwortlich. Daher ist es wichtig, auch Begleiter-
krankungen, die die Sportfähigkeit einschränken, zu bedenken.
Der*die Versicherte erhält die Verordnung und lässt sie von sei-
ner*ihrer Krankenversicherung oder dem Träger der gesetzlichen
Unfallversicherung genehmigen. Aktuell gibt es bereits mehrere
Krankenversicherungen, die einen Genehmigungsverzicht erklärt
haben. Nach Genehmigung kann ein entsprechendes Angebot z. B.
unter www.Reha-Sportsuche.de gefunden werden. Ebenso helfen
die Landesverbändedes Deutschen Behindertensportverbands bei
der Vermittlung von Angeboten. Bei dem gewählten Verein bzw.
regionalen Anbieter erfolgt zu Beginn ein Beratungsgespräch,
das dem Kennenlernen und der Zuordnung zu einer passenden
Gruppe dient. Anschließend kann mit dem Rehabilitationssport
begonnen werden. Bei Fragen stehen der Übungsleitung und den
Teilnehmenden ein*e Vereinsärzt*in zur Verfügung, der für jeden
Verein/örtlichen Träger verpflichtend ist.

Die gesetzlichenUnfallversicherungen haben grundsätzlich kei-
ne zeitliche Begrenzung. Hier werden Verordnungen i. d. R. jeweils
für 6 Monate genehmigt. Folgeverordnungen können genehmigt
werden, solange sie medizinisch sinnvoll sind.

Im Anschluss an eine stationäre Rehabilitation durch die ge-
setzlichen Rentenversicherungsträger kann neben den Angeboten
der Reha-Nachsorge (IRENA, intensivierte Rehabilitationsnachsor-
ge;T-RENA, trainingstherapeutischeRehabilitationsnachsorge;Psy-
RENA psychosomatische Rehabilitationsnachsorge) ebenfalls Re-
habilitationssport verordnet werden. Die Verordnung auf dem For-
mular G850 wird von der Rehaklinik ausgestellt und muss nicht
zusätzlich genehmigt werden.

Kontraindikationen

EsgibtAusschlusskriterien,dievomverordnende*rÄrzt*inbeachtet
werden müssen, z. B.:
– Akut behandlungsbedürftige Erkrankungen oder Infektionen
– Akute Schmerzen
– Gelockerte Endoprothesen
– Instabile Anfallsleiden
– Manifeste Gerinnungsstörungen
– Fehlende Gruppenfähigkeit
– Fehlende verbale oder nonverbale Kommunikationsmöglich-

keiten

Fazit für die Praxis

5 Rehabilitationssport als ergänzende Leistung zur medizinischen Re-
habilitation hat die Verbesserung der Leistungsfähigkeit in Alltag
und Beruf, Krankheitsbewältigung, Teilhabe und Lebensfreude zum
Ziel.

5 Dafür muss eine ärztliche Verordnung ausgestellt werden.

5 Da der Rehabilitationssport nicht im Heilmittelkatalog angesie-
delt ist, belastet er nicht das Heilmittelbudget der verordnenden
Ärzt*innen.

5 Für die korrekte Verordnung ist es für die verordnende*n Ärzt*innen
wichtig, die Rahmenbedingungen sowie Kontraindikationen zu ken-
nen.

5 Die Funktion des Rehabilitationssports besteht in der Tertiärpräven-
tion.

5 Die positive Auswirkung auf Morbidität und Mortalität ist bei vielen
Krankheitsbildern nachgewiesen.

5 Er verfolgt für Menschen mit (drohender) Behinderung oder chro-
nischen Erkrankungen einen ganzheitlichen Ansatz, bietet Hilfe zur
Selbsthilfe und zielt auf eine Verbesserung physischer, psychischer,
aber auch sozialer Aspekte ab.
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Zu den Kursen dieser Zeitschrift: Scannen Sie den QR-Code
oder gehen Sie aufwww.springermedizin.de/kurse-zfa

Rehabilitationssport als Teil der
Rehabilitationskette

?Welches der folgendenKriterien für die
Verordnung von Rehabilitationssport
trifft nicht zu?

◯ Gesetzlich Krankenversicherte haben bei
entsprechender Indikation einen Rechts-
anspruch auf Rehabilitationssport.

◯ Die Verordnung zulasten der Krankenkas-
sen erfolgt auf dem Muster 66 der Kassen-
ärztlichen Bundesvereinigung (KBV).

◯ Es gibt Krankenkassen, die auf eine Geneh-
migung der Verordnung verzichten.

◯ Folgeverordnungen für Rehabilitations-
sport sind grundsätzlich möglich.

◯ Rehabilitationssport kann auch von den
Rentenversicherungsträgern im Anschluss
an eine stationäre Rehabilitationsmaßnah-
me verordnet werden.

?Wer kann Rehabilitationssport verord-
nen?

◯ Die Verordnung ist Fachärzt*innen inner-
halb ihres Fachgebiets vorbehalten.

◯ Alle niedergelassenen, angestellten und
ermächtigten Ärzt*innen

◯ Nur Krankenhausärzt*innen
◯ Jede/r approbierte Ärzt*in
◯ Physiotherapeut*innen und Ergothera-

peut*innen

?Welche Aussage ist richtig? Für den
Sport von Menschenmit Behinderung
wird im Teilhabebericht der Bundesre-
gierung festgestellt, dass . . .

◯ sie gleich viel Sport treiben wie Menschen
ohne Behinderung.

◯ sie mehr Sport als Menschen ohne Behin-
derung treiben.

◯ sie gar keinen Sport treiben, weil das Risiko
von Verletzungen zu groß ist.

◯ sie weniger Sport als Menschen ohne
Behinderung treiben.

◯ Barrierefreiheit nicht zu einer Verbesserung
der Bewegungsaktivitäten führt.

?Welche Aussage zu chronisch kranken
Kindern ist richtig?

◯ Sie werden oft unnötig vom Sportunter-
richt befreit.

◯ Sie dürfen nicht am Sportunterricht in der
Schule teilnehmen.

◯ Sie erhalten keine Angebote für Rehabili-
tationssport.

◯ Sie benötigen grundsätzlich ein ärztliches
Attest, um am Sportunterricht teilnehmen
zu können.

◯ Sie haben keinen Anspruch auf die Verord-
nung von Rehabilitationssport.

? Ein 30-jähriger Arbeiter im Baugewer-
be mit chronischen unspezifischen
Rückenschmerzen ist bereits mehrere
Monate arbeitsunfähig. Er leidet da-
durch auch unter Zukunftsängsten.
Welches Ziel sollte die Verordnung von
Rehabilitationssport nicht verfolgen?

◯ Verbesserung der Ausdauer
◯ Verbesserung der Muskelkraft
◯ Verbesserung der Koordination
◯ Förderung sozialer Kontakte
◯ Einsparung von indizierter Physiotherapie

?Wie wird die Nachhaltigkeit der Bewe-
gungsaktivitäten (lebensbegleitendes
Sporttreiben) gewährleistet?

◯ Durch Angebote im Verein nach Auslaufen
der ärztlichen Verordnungen

◯ Durch Zuzahlungen zur ärztlichen Verord-
nung

◯ Durch verpflichtende Mitgliedschaft im
Verein

◯ Es handelt sich beim Rehabilitationssport
um ein befristetes Angebot, das nach
Auslaufen der Verordnung nicht mehr
fortgesetzt werden soll.

◯ Nachhaltigkeit spielt in der Rehabilitations-
kette keine Rolle.

?Welche Aussage trifft für den Rehabili-
tationssport nicht zu?

◯ Rehabilitationssport wird in der Gruppe
durchgeführt.

◯ Die Übungsleitungen im Rehabilitations-
sport haben eine spezielle Ausbildung
durchlaufen.

◯ Rehabilitationssport ist auch bei Krebser-
krankungen indiziert.

◯ Rehabilitationssport ist im Heilmittelkata-
log gelistet.

◯ Für die Teilnahme am Rehabilitationssport
gibt es Kontraindikationen.

?Was ist beiderVerordnungvonRehabi-
litationssport imWasser zu beachten?

◯ Rehabilitationssport im Wasser kann auch
problemlos bei allen Herzkranken verord-
net werden.

Informationen zur zertifizierten Fortbildung

Diese Fortbildung wurde von der
Ärztekammer Nordrhein für das
„Fortbildungszertifikat der Ärztekammer“
gemäß § 5 ihrer Fortbildungsordnung mit
3 Punkten (Kategorie D) anerkannt und ist
damit auch für andere Ärztekammern
anerkennungsfähig.

Anerkennung in Österreich: Für das
Diplom-Fortbildungs-Programm (DFP)
werden die von deutschen
Landesärztekammern anerkannten
Fortbildungspunkte aufgrund der
Gleichwertigkeit im gleichen Umfang als
DFP-Punkte anerkannt (§ 14, Abschnitt 1,
Verordnung über ärztliche Fortbildung,
Österreichische Ärztekammer (ÖÄK) 2013).

Hinweise zur Teilnahme:
– Die Teilnahme an dem zertifi-
zierten Kurs ist nur online auf
www.springermedizin.de/cmemöglich.

– Der Teilnahmezeitraum beträgt
12 Monate. Den Teilnahmeschluss
finden Sie online beim Kurs.

– Die Fragen und die Antworten werden
online in zufälliger Reihenfolge
zusammengestellt.

– Pro Frage ist jeweils nur eine Antwort
zutreffend.

– Für eine erfolgreiche Teilnahmemüssen
70% der Fragen richtig beantwortet
werden.

– Teilnahme mit Abonnement
dieser Fachzeitschrift, e.Med- oder
e.Dent-Abonnement.
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◯ Beim Rehabilitationssport im Wasser fällt
immer Zuzahlung in Höhe des Schwimm-
badeintritts an.

◯ Die Wassertemperatur muss mindestens
18 °C betragen.

◯ Die kardiale Belastung ist im Wasser höher
als bei Trockengymnastik.

◯ Kinder können nicht am Rehabilitations-
sport imWasser teilnehmen.

?Was stellt eine Kontraindikation für die
Verordnung von Rehabilitationssport
dar?

◯ Hohes Alter
◯ Herzinsuffizienz gemäß New York Heart

Association (NYHA) II
◯ Frischer Bandscheibenvorfall
◯ GdB (Grad der Behinderung) >50%
◯ Sehbehinderung

? In Ihrer Praxis stellt sich eine 60-jähri-
ge Patientin mit einer progredienten
Koxarthrose vor. Ziel ist es, optimale
Voraussetzungen für die Implantation
einer Endoprothese zu schaffen. Wie
gehen Sie vor?

◯ Sie raten von körperlicher Aktivität ab, da
sie die Beschwerden verschlimmert.

◯ Sie verordnen Rehabilitationssport im
Wasser, da dosiertes Kraft- und Ausdau-
ertraining die Ausgangsbasis für größere
Eingriffe verbessert.

◯ Sie empfehlen Maximalkrafttraining in
Eigenregie.

◯ Sie empfehlen regelmäßiges Joggen.
◯ Sie verordnen ausschließlich Analgetika.
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